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Regeste

Bürgerrecht

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht unter Vorbehalt der in Art. 32 VGG genannten
Ausnahmen Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), welche von einer in
Art. 33 VGG aufgeführten Behörde erlassen wurden. Darunter fallen auch die Verfügungen
des BFM über die erleichterte Einbürgerung (Art. 27 i.V.m. Art. 32 des
Bürgerrechtsgesetzes vom 29. September 1952 [BüG, SR 141.0]).

E. 1.2
Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach
dem VwVG, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

E. 1.3
Gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG ist zur Beschwerde legitimiert, wer vor der Vorinstanz am
Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a),
wer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und wer ein
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Die vorliegend
zu beurteilende Beschwerde wurde sowohl von der Verfügungsadressatin als auch von
ihrem Ehemann unterzeichnet. Ob der Ehemann im Sinne von Art. 48 Abs. 1 VwVG zur
Beschwerde legitimiert ist, kann vorliegend offen gelassen werden, da die
Beschwerdeführerin als Adressatin der angefochtenen Verfügung ohne weiteres legitimiert
ist, so dass auf die im übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten
ist (Art. 49 ff. VwVG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und - sofern nicht eine
kantonale Instanz als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren das
Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die Begründung
der Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend
gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die Sach- und
Rechtslage zum Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. E. 1.2 des in BGE 129 II 215 teilweise



publizierten Urteils des Bundesgerichts 2A.451/2002 vom 28. März 2003).

E. 3
Gemäss Art. 27 BüG kann eine ausländische Person nach der Eheschliessung mit einem
Schweizer Bürger oder einer Schweizer Bürgerin ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung
stellen, wenn sie insgesamt fünf Jahre in der Schweiz gewohnt hat (Bst. a), seit einem Jahr
hier wohnt (Bst. b) und seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit einem Schweizer
bzw. einer Schweizerin lebt (Bst. c). Die erleichterte Einbürgerung setzt nach Art. 26 Abs. 1
BüG zudem voraus, dass die ausländische Person in der Schweiz integriert ist (Bst. a), die
schweizerische Rechtsordnung beachtet (Bst. b) und die innere oder äussere Sicherheit der
Schweiz nicht gefährdet (Bst. c). Sämtliche Einbürgerungsvoraussetzungen sind zu
überprüfen und müssen sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch anlässlich
der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein (BGE 129 II 401 E. 2.2 S. 403).

E. 4.1
Wie aus dem Sachverhalt hervorgeht, hat die Beschwerdeführerin ihren schweizerischen
Ehegatten am 16. August 2002 geheiratet. Seit dem 13. Mai 2000 lebt sie ununterbrochen in
der Schweiz. Das Gesuch um erleichterte Einbürgerung ging am 9. Mai 2006 bei der
zuständigen Behörde ein. Damit sind die formellen Voraussetzungen der Wohnsitz- und
Ehedauer von Art. 27 Abs. 1 BüG erfüllt. Umstritten ist hingegen insbesondere das
Bestehen einer ehelichen Gemeinschaft.

E. 4.2
Der Begriff der ehelichen Gemeinschaft im Sinne von Art. 27 Abs. 1 Bst. c BüG bedeutet
praxisgemäss mehr als nur das formelle Bestehen einer Ehe nach Art. 159 Abs. 1 des
Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210). Verlangt wird
vielmehr eine tatsächliche, stabile Lebensgemeinschaft, die getragen ist vom gegenseitigen
Willen, die Ehe auch künftig aufrecht zu erhalten (vgl. BGE 1C_190/2008 vom 29. Januar
2009 E. 2). Zweifel am entsprechenden Willen der Ehegatten sind namentlich dann
angebracht, wenn der ausländische Ehegatte der Prostitution nachgeht. Der Gesetzgeber ist
bei der Schaffung der Möglichkeit der erleichterten Einbürgerung von einem
Eheverständnis ausgegangen, wie es den eherechtlichen Bestimmungen des ZGB -
insbesondere Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB - zugrunde liegt, d.h. einem solchen, bei welchem
die Gründung einer Lebens- und Schicksalsgemeinschaft bzw. einer Familie bezweckt wird.
Insbesondere schulden die Ehegatten einander Treue und Beistand (PETER
TUOR/BERNHARD SCHNYDER/JÖRG SCHMID/ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Das
Schweizerische Zivilgesetzbuch, 12. Aufl., Zürich 2002, S. S. 275 f.). Trotz gewandelter
Moral- und Sexualvorstellungen umfasst die eheliche Treue grundsätzlich immer noch die
ungeteilte Geschlechtsgemeinschaft, d.h. eine auf einen Partner oder eine Partnerin
ausgerichtete Gemeinschaft. Diese Auffassung lässt sich mit der Prostitution
definitionsgemäss nicht vereinbaren. In einer solchen Konstellation obliegt es der
gesuchstellenden Person, die durch die Prostitution begründete Tatsachenvermutung des
Fehlens einer ehelichen Gemeinschaft im beschriebenen Sinne im Einzelfall umzustossen.
Bei der Beurteilung der Frage, ob eine tatsächliche und stabile eheliche Gemeinschaft
besteht, ist jeweils auch auf die weiteren Umstände des konkreten Einzelfalles abzustellen
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-7487/2006 vom 28. Mai 2008 E. 3.2 mit
Hinweisen). Dabei können etwa Aspekte der Lebensgestaltung, aber auch der
Altersunterschied der Ehegatten oder die Art und Weise des Kennenlernens und der Heirat



berücksichtigt werden.

E. 4.3
Bezüglich des Vorwurfs der Prostitution geht aus den Akten hervor, dass die
Beschwerdeführerin von der Polizei als Prostituierte angetroffen wurde (8. November 2005
Kantonspolizei Thurgau [Akten Vorinstanz Nr. 1], 14. Mai 2005 Kantonspolizei St. Gallen
[Akten Vorinstanz Nr. 0]). Anlässlich der Einvernahme durch die Kantonspolizei Thurgau
am 8. November 2005 gab die Beschwerdeführerin zu Protokoll, sie habe in den
vorangegangenen zwei Wochen mit zwei Männern "Liebe gemacht" und bei zwei Kunden
Thai-Massagen angewendet. Damit habe sie etwa Fr. 360.- eingenommen. Vorher habe sie
seit März (2005) in einem anderen Klub "Handmassagen" angeboten. Bei einer weiteren
Befragung am darauffolgenden Tag gab die Beschwerdeführerin zu Protokoll, sie offeriere
ihren Kunden Handmassage und Oralverkehr. Zur Begründung gab sie an, keine
Vollzeitstelle als Barmaid zu finden. Aus diesen Aussagen geht klar hervor, dass die
Beschwerdeführerin als Prostituierte tätig war, also sexuelle Handlungen gegen Entgelt
vorgenommen hat (vgl. dazu Brigitte Hürlimann, Prostitution: Ihre Regelung im
schweizerischen Recht und die Frage der Sittenwidrigkeit, Diss. Zürich etc. 2004 S. 10 ff.,
Günter Stratenwerth/Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten
gegen Individualinteressen, 6. Auflage Bern 2003, §9 N. 6). Daran vermögen die
gegenteiligen Behauptungen in der Beschwerdeschrift nichts zu ändern. Die
Beschwerdeführerin muss sich in diesem Verfahren Aussagen, welche sie in anderem
Zusammenhang gemacht hat, anrechnen lassen. Auch hat der Ehemann am 16. Januar 2006
im Rahmen des Verfahrens um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung ausdrücklich
bestätigt, dass er mit der Tätigkeit als Erotik-Masseurin einverstanden sei (Akten
Vorinstanz Nr. 0), welche je nach Ausgestaltung durchaus als Prostitution zu gelten hat
(Hürlimann, a.a.O., S. 12 unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts). Zu
berücksichtigen ist ebenfalls die Aussage des Ehemannes am 28. Juni 2005 gegenüber der
Polizei, wonach er sich vernachlässigt fühle, weil sich seine Frau seit rund einem Monat
prostituiere. Zwar nahm er diesen Vorwurf anlässlich eines Telefongespräches mit dem
Ausländeramt des Kantons Thurgau vom 7. Februar 2006 zurück (vgl. Akten Vorinstanz
Nr. 2). Danach erklärte er, die Vorwürfe zu einem Zeitpunkt erhoben zu haben, als er
Drogenprobleme gehabt habe und bestätigte, dass die Ehe gelebt werde; gleichzeitig räumte
er aber ein, seine Ehefrau biete Erotik-Massagen an. Indem der Ehemann den Vorwurf der
Prostitution widerrief, gleichzeitig aber bestätigte, dass die Beschwerdeführerin
Erotik-Massage anbiete, welche gemäss oben erwähnter Definition möglicherweise
ebenfalls als Prostitution zu gelten hat, gelingt es dem Ehemann nicht, den Vorwurf der
Prostitution zu entkräften. In diesem Zusammenhang ist zudem in die Beurteilung mit
einzubeziehen, dass der Beschwerdeführerin die selbständige Erwerbstätigkeit im Kanton
Thurgau u.a. deshalb nicht erlaubt wurde, weil die beabsichtigten Dienstleistungen als
Prostitution angesehen wurden (Verfügung des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons
Thurgau vom 23. Februar 2006). Auch ihre im Jahre 2007 im Kanton Glarus eingetragene,
per 24. November 2008 gelöschte Einzelfirma verfolgte den gleichen Zweck, hinter dem die
Behörden des Kantons Thurgau Prostitution vermutet hatten. Ins Gewicht fällt auch die
langjährige Tätigkeit als Cabaret-Tänzerin, welche ihr ohne Weiteres den Zugang zur
Prostitution zumindest erleichterte. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das
Bundesverwaltungsgericht es aufgrund der Akten als erwiesen ansieht, dass die
Beschwerdeführerin als Prostituierte tätig war. Die Vorinstanz hat somit die praxisgemäss
damit verbundene Vermutung, wonach aufgrund der Tätigkeit als Prostituierte das Bestehen



einer stabilen, intakten ehelichen Gemeinschaft zu verneinen ist, zu Recht aufgestellt. Die
Vorbringen der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes, welche sich im wesentlichen
darauf beschränken, die Vorwürfe abzustreiten, vermögen die dieser Vermutung zugrunde
liegenden Hinweise nicht zu entkräften bzw. das Vorliegen einer stabilen ehelichen
Gemeinschaft nicht glaubhaft zu vermitteln. Die im Rahmen des Replikrechtes vorgelegten,
grundsätzlich positiv lautenden Schreiben von Referenzpersonen vermögen daran nichts zu
ändern, da sie sehr allgemein gehalten sind.

E. 4.4
Zu der Tätigkeit der Beschwerdeführerin als Prostituierte kommen im vorliegenden Fall
weitere Sachverhaltselemente, welche bei einer Gesamtbetrachtung zusammen ein Bild
ergeben, das ernsthafte Zweifel am tatsächlichen Ehewillen der Beschwerdeführerin im
Sinne von Art. 27 Abs. 1 Bst. c BüG aufkommen lassen und geeignet sind, die weiter oben
beschriebene Tatsachenvermutung zu begründen.

E. 4.4.1
Die Beschwerdeführerin gelangte im Juni 1998 zunächst mittels
Kurzaufenthalterbewilligung als Tänzerin in die Schweiz. Aufgrund der Eheschliessung am
29. September 1999 mit einem kambodschanischen Staatsangehörigen wurde ihr am 2. Juni
2000 eine Aufenthaltsbewilligung ausgestellt. Auch nach ihrer Heirat war sie weiterhin als
Tänzerin, dann auch als Barmaid tätig. Nach der Scheidung von ihrem kambodschanischen
Ehemann am 10. Mai 2002 heiratete die Beschwerdeführerin am 16. August 2002 ihren
derzeitigen Ehemann und nahm im Kanton Thurgau Wohnsitz. Aus den Akten der
Vorinstanz (Nr. 0: Stellungnahme des Migrationsamtes des Kantons Thurgau vom 1.
November 2006 zum Einbürgerungsgesuch) und auch aus der Beschwerdeschrift geht
hervor, dass der Ehemann offenbar mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte und vom
Sozialamt unterstützt wurde. Die zeitliche Abfolge macht deutlich, dass der
Beschwerdeführerin die Aufenthaltsbewilligung nur aufgrund ihrer Eheschliessungen erteilt
wurde. Es ist daher naheliegend, dass die Sicherung des Aufenthaltes in der Schweiz ein
wesentliches Motiv war, um die Ehen einzugehen. Insbesondere die Umstände der zweiten
Eheschliessung deuten darauf hin: Die Beschwerdeführerin trennte sich von ihrem ersten
Ehemann und liess sich bei ihrem späteren zweiten Ehemann nieder. Nach der Scheidung
am 10. Mai 2002 ersuchte sie die zuständige Behörde am 7. Juni 2002, sich im Kanton
Thurgau aufhalten zu dürfen (Kantonswechsel), was ihr mit Verfügung vom 20. Juni 2002
verweigert wurde. Auch nach der nur etwa drei Monate nach der Scheidung geschlossenen
Ehe mit einem Schweizer Bürger drängte die kantonale Behörde auf die Ausreise der
Beschwerdeführerin. Erst nach erfolgter Ausreise wurde der Aufenthalt bewilligt. Daraus
wird deutlich, dass die Beschwerdeführerin keine Möglichkeit gehabt hätte, sich legal
dauerhaft in der Schweiz aufzuhalten, hätte sie nicht geheiratet. Die Vorinstanz deutet in
ihrer Vernehmlassung gar ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Ehemann und der
Beschwerdeführerin an, weil dieser sich zur Zeit der Eheschliessung in einer schwierigen
Situation befunden habe (Drogen, Unterstützung durch Sozialhilfe). In diese Richtung
deutet auch der Widerruf der Aussagen, welche der Ehemann am 28. Juni 2005 gegenüber
der Polizei machte (vgl. oben E. 4.3). Zudem ist die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin
zwölf Jahre älter ist als ihr Ehemann, erfahrungsgemäss ein mögliches Indiz für eine
Eheschliessung aus anderen Gründen als dem Führen einer ehelichen Gemeinschaft.

E. 4.4.2



Die Vorinstanz führt als weiteres Indiz für die Tatsachenvermutung, dass die
Beschwerdeführerin und ihr Ehemann keine eheliche Gemeinschaft führen, ferner deren
Kinderlosigkeit an. Die Beschwerdeführerin macht diesbezüglich geltend, die Frage der
Kinderlosigkeit der Ehe sei nicht Thema des Verfahrens vor der Vorinstanz gewesen. Sie
könne keine Kinder mehr bekommen. Als Beweis legt sie das ärztliche Zeugnis eines
Gynäkologen vor. Dieser bestätigte allerdings nur, dass die Beschwerdeführerin eine Narbe
habe, wie sie für eine Unterbindung typisch sei. Als Beweis für die Unmöglichkeit, weitere
Kinder zu bekommen, kann dieses Arztzeugnis somit nicht dienen. Allerdings kommt der
Tatsache, dass die Ehe kinderlos geblieben ist und aus welchem Grund, im vorliegenden
Fall keine wesentliche Bedeutung zu. Die Beschwerdeführerin war zum Zeitpunkt der
Eheschliessung mit 38 Jahren in einem Alter, in dem Kinder nicht zwingend im
Vordergrund der Lebensgestaltung stehen, insbesondere wenn beide Ehegatten bereits
Kinder aus früheren Beziehungen haben. Aus diesem Grund erscheint das Versäumnis der
Vorinstanz, die Kinderlosigkeit im Rahmen des rechtlichen Gehörs zu thematisieren, als
geringfügig. Dies nicht zuletzt auch angesichts der Ausführungen bezüglich der Prostitution
(oben E. 4.3).

E. 4.4.3
In der Eingabe vom 16. Februar 2009 führt der Ehemann der Beschwerdeführerin aus, ihre
Beziehung habe sich aufgrund einer Brustkrebserkrankung der Beschwerdeführerin
intensiviert. Seit der Behandlung im August 2008 habe die Beschwerdeführerin ihre
Berufstätigkeit aufgegeben und sei Hausfrau. Diese schwere Situation und die daraus
resultierende Intensivierung der Beziehung könnte grundsätzlich als Indiz für eine intakte
eheliche Gemeinschaft gelten, welches zu berücksichtigen wäre (oben E. 2). Allerdings legt
die Beschwerdeführerin keinerlei Beweise vor, weder für die Krankheit selbst noch für die
Veränderung der Beziehung. Eine blosse Behauptung genügt jedoch nicht, um die übrigen
Indizien, welche gegen das Führen einer ehelichen Gemeinschaft sprechen, zu entkräften,
zumal aus dem genannten Schreiben implizit hervorgeht, dass die Beschwerdeführerin noch
im August 2008 ihrer früheren Tätigkeit nachging.

E. 4.5
Als weiteren Hinderungsgrund für die Einbürgerung nennt die Vorinstanz den Verstoss
gegen fremdenpolizeiliche Bestimmungen (Stellenantritt [Prostitution] ohne Bewilligung),
für den die Beschwerdeführerin mit Strafverfügung des Bezirksamtes Steckborn vom 21.
November 2005 zu einer Busse von Fr. 900.- verurteilt wurde. Insofern habe sie gegen
schweizerische Rechtsordnung verstossen. Aufgrund der polizeilichen Einvernahmen und
der, soweit aus den Akten ersichtlich, unangefochten gebliebenen Verurteilung, kann der
Verstoss gegen die fremdenpolizeilichen Vorschriften nicht als zweifelhaft angesehen
werden. Die Beschwerdeführerin bestreitet denn auch nicht, ohne Bewilligung einer
Erwerbstätigkeit nachgegangen zu sein. In ihren Eingaben versucht sie lediglich, dies mit
den Umständen zu rechtfertigen. Dies vermag jedoch an der Beurteilung der Vorinstanz,
welche von einer Verletzung fremdenpolizeilicher Bestimmungen ausgeht, nichts zu
ändern.

E. 4.6
Schliesslich führt die Vorinstanz aus, praxisgemäss dürfe eine erleichterte Einbürgerung
nicht verfügt werden, wenn Betreibungsverfahren hängig, fällige Steuerforderungen nicht
bezahlt oder ungelöschte Verlustscheine vorhanden seien, die jünger als fünf Jahre seien.



Der Betreibungsregisterauszug für die Periode 1. Januar 2004 bis 18. Januar 2007 weise 14
Betreibungen in der Gesamthöhe von Fr. 11'910.40 auf. Ausdrücklich wird eine
Steuerschuld für das Jahr 2004 hervorgehoben. Der von der Vorinstanz zitierte
Betreibungsregisterauszug lautet auf den Namen des Ehemannes der Beschwerdeführerin
und datiert vom 18. Januar 2007. In den Akten des Kantons Thurgau findet sich ein
Betreibungsregisterauszug auf den Namen der Beschwerdeführerin. Dieser datiert zwar
vom 30. Juli 2007, wurde also nach Erlass der angefochtenen Verfügung ausgestellt.
Bemerkenswert ist jedoch, dass er keine Einträge enthält. Gemäss Art. 26 Abs. 1 BüG muss
die Bewerberin oder der Bewerber die Anforderungen an die erleichterte Einbürgerung
erfüllen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz auf einen auf
den Ehemann lautenden Betreibungsregisterauszug abstellen durfte, um das
Einbürgerungsgesuch abzuweisen. Angesichts des Vorwurfs der Prostitution kommt dieser
Frage jedoch im vorliegenden Verfahren keine entscheidende Bedeutung mehr zu, so dass
sie offen gelassen werden kann. Die Vorinstanz müsste in einem zukünftigen Fall jedoch
genauer abklären, welche der nur beim schweizerischen Ehepartner eingeforderten
Schulden allenfalls aufgrund des Ehe- bzw. Ehegüterrechtes oder anderer privatrechtlicher
Bestimmungen der Bewerberin oder dem Bewerber zugerechnet werden können (vgl. dazu
den unveröffentlichten Entscheid des Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartements
[EJPD] E5-0420394 vom 17. November 2005 i.S. M.-G. [K 362 517] E. 19 ff.).

E. 5
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, die
Tatsachenvermutung der Vorinstanz zu widerlegen. Nach wie vor bestehen erhebliche
Zweifel am Zustand der ehelichen Gemeinschaft, die zur Hauptsache auf der Tätigkeit der
Beschwerdeführerin als Prostituierte gründen. Die angefochtene Verfügung ist somit zu
Recht ergangen (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.

E. 6
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (vgl.
Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
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